
Beispiele:
 

Sauerki rsch -Brota ufstrich 

Zutaten: 65°~ Sauerkirschen, Zucker, 
Geliermittel Pektin, Säurungsmittel 
Citronensäure, Säureregulator 
Calciumcitrat 

Nach dem Öffnen bitte kühl aufbewahren 

Firma Mustermann 
Musterstraße 1 
11111 Musterstadt 450 9 

Mindestens haltbar bis: siehe Etikett auf dem Deckel 

Gsälzgläsle (Fanlas/ebezeichnung) 

Erdbeer-Himmbeer Fruchtaufstrich (Verkehrsbezeichnung) 

Zutaten: 33,3% Erdbeeren, 33,3% Himbeersaft, 
Gelierzucker 2 : 1 (Zucker, Geliermittel Pektin, 
Säurungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff 
Sorbinsäure) 

Nach dem Öffnen bitte kühl lagern (Verbraucherhinweis) 

Inhalt: 225g 

Landfrauenverein Musterstadt 
Musterstraße 2 
22222 Musterhausen 

Mindestens Haltbar bis: 

Wichtig: Die Verkehrsbezeichnung, das Mindeshaltbarkeitsdatum, 
die Mengenkennzeichnung (Füllmenge) sind im gleichen Sichtfeld 
anzugeben 



Landratsamt Esslingen 
Veterinär~ und Lebensmittelüberwachungsamt 

Frucht- und Brotaufstriche 

Wir empfehlen: Direktvermarkter (Vereine) sollten keine Erzeugnisse herstellen,
 
die der Konfitürenverordnung unterliegen.
 
Begründung: "Konfitüren" und auch "Gelee 's" müssen einen Gesamtzuckergehalt
 
von mindestens 60% aufweisen. Dieser erforderl:iche Extraktgeha~t von mindestens
 
60 % wird bei haushaltsüblichen Rezepturen "Früchte: Zucker 1: 1" in der Regel
 
nicht erreicht.
 

Merke: 

1.	 Produkte die einen höheren Fruchtanteil haben sind Lebensmittel 
eigener Art und können als "Fruchtaufstrich" oder 
"Brotaufstrich" bezeichnet werden. 

2.	 Bei Frucht- und 8rotaufstrichen müssen bei der 
Verkehrsbezeichnung oder im Zutatenverzeichnis die Menge 
der verwendeten Früchte in % aufgeführt werden. 

3.	 Im Zutatenverzeichnis müssen alle Zutaten in absteigender 
Reihenfolge angegeben werden. 
Werden zusammengesetzte Zutaten wie z.8. Gelierzucker 
verwendet muss im Anschluss eine Aufzählung der Einzelzutaten 
erfolgen. 
Zusatzstoffe sind mit Klassennamen anzugeben z. B. 
"Konservierungsstoff Sorbinsäure" d.h. Klassenname ist 
Konservierungsstoff und Zusatzstoff ist die Sorbinsäure 

4.	 Verbraucherhinweis: "Nach dem Öffnen kühl lagern" nicht
 
vergessen
 

5.	 Füllmenge angeben (bei 225 g und 450 g ist keine Angabe des 
Grundpreises erforderlich). 

6.	 Lebensmittel in Fertigverpackung dürfen gewerbsmäßig nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn angegeben sind: 

- Verkehrsbezeichnung (z.B. Holunder Fruchtaufstrich) 
Der Name oder die Firma und die Anschrift des Hersteller, 
Verpackers oder Verkäufers. 
Das Verzeichnis der Zutaten (incl. Afler allergenen Stoffe, sofern 
enthalten) 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum (anzugeben in der ausgeschriebenen 
Schreibweise "mindestens haltbar bis") 

~	 Die Menge bestimmter Zutaten (z.B. Himbeeren 44%) [QUID] 
Die Füllmengenangabe 


